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1595 [ Februar 2 . ] "uff unser Ziehen frouwen Liechtmesstag"  A
SCHULDBRIEF VON HEINRICH WIRTH VON HAEGGLINGEN FUER JAKOB BÜCHER

VON BREMGARTEN

"Jch nachgemelter Heini würt 3 Rechter wüssenthaffter Houptgüllt , Sodenne
2

Hans w ü r t sin bruoder unnd Heinrich Fricker,  hed recht unver-

scheidentich mitgüllten , Bürgen und nachwären 3 und all drey zuo Hegglingen

Jnn freyen erregteren des ergöuws gsessen 3 Bekennent öffentlich . . . mit disem
3

Brieff 3 das der . . . Jacob Buocher des Raaths zuo Bremgarten 3 mir obgesagtem

houptgüllten uff min . . . Pitt also bar Jnn thrüwen fürgsetzt 3 und ich an min

guotenn nutz verwendt hab 3 Nämlichen Einhundert guldin . . . Lucemner wer¬

schafft , Je unnd allwegen viertzig derselben schilling für ein Jeden gulldin

. . . gerechnet . Dieselbenn gelobent . . . wir houpt - unnd mitgülten für uns und

all unser erben 3 Benantem Jacob Buocher 3 sinen erben old Jnhabem dis brieffs

von dato desselben über zwey Jar 3 so sin wirt uff . . . Marie Liechtmesstag

[1597 ] . . . samenthafft Jnn ablosungswys mit sampt fünff guldinen . . . Jerlichen

Zins 3 auch underzwüschent uff Liechtmess des Sechs unnd Nüntzigisten Jars den

emempten Zins die fünff guldin . . . zuo bezallen 3 gentzlich one emerrrpts Ja¬

cob Buochers und siner erben costen unnd schaden " . Nach Ablauf von zwei

Jahren bleibe dieser Schuldbrief , sofern er nicht gekündigt wer¬

de , weiterhin bestehen . "Und damit sy des alles dester . . . sicher . . . si-

gent . . . 3 hob ich obgeseiter Houptgüllt Jnen hierumben zuo rechtem underpfandt

Jngsetzt . . . Mine güeter alle 3 [die ] min lieber vatter selig von Claus Ruedi

Schmidt  erkoufft hat 3 vermögen zuo den drey en Zellgen 3 überal drysig

Jucharten acher 3 vier manswerch matten . Darab gat Jerlich bodenzins fünff mütt

Kernnen uff den Stouffberg [Kirche Staufen] 3 Ein schilling der Kilchen zuo

Hegglingen ^, etliche hüener und eyer gen Ämertschwyl [Kirche ? Ammerswil ] , und

stad vormalen daruff Einhundert Bern guldin houptgutz gen Küngsfelden unnd

Einhundert guldin inn müntz gen Baden ghörende , sonst ledig und wyter nit ver-



setzt . Also mit soltichem geding . . . 3 wover ich houpt - und wir mitgüllten und

all unser erben . . . sümig sin , nit bezallen und usrichten thetten 3 dannethin

erzeiter Jacob Buocher und all sin erben vollen gwalt [ haben ] . . . 3 mich

houpt - und uns mitgülltenn unnd all unser erben 3 darumb mit recht fürnemen

unnd bekümbem , darzuo obvergriffne underpfandt mit allen Zuoghörden , und so

daran nit gnuog were 3 ander unser Haab und guote 3 Jnn verrechtvertigeter un¬

derpfandt swyse angryffen 3 vergandten 3 verkouffen [dürfen ] . . . 3 so lang und

vil 3 bis sy umb obbestimpt houptguot und alle usstendige Zins 3 sampt allem

erlittnen costen und schaden gentzlich . . . bezalt sindt " .

Besiegelt mit dem Siegel des derzeitigen Landvogts der Freien

Aemter , Kaspar K ü n d i g , Rat von Luzern und Gerichtsherr zu

Heidegg.

1 ) "Heini " ist durchgestrichen 3 darüber "Hans " geschrieben . Abänderung wohl
von 1608.

2 ) Die beiden Namen sind durchgestrichen 3 darüber wurde "Martin und Uli die
würt " geschrieben . Abänderung wohl von 1608.

3 ) "Jacob " ist durchgestrichen . Am Rande steht dafür folgender Text : "diewil
[Uriel ] Seiwyt [Landsehreiberei - Substitut ] Jn normen und alls vogt Verena
Wendin 3 weyland Wendel Wenders selig by leben Burger und Küeffer zuo Brem-
garten nach todt ehelichen hinderlassene dochter . Angangen Liechtmess
A° 1608 " .

4 ) 6 letzte Worte durchgestrichen.

Original , Siegel abgefallen AH 48 , 172 - 173
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